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Die Anfinge von Wohlen

P. Alban Stockli

Ein Beitrag zu seiner Frithgeschichte

Zum Geleit

Diese Arbeit ist herausgewachsen aus einer Ansprache an die Wohler Biir-
ger anldflich des Waldumganges am 9. September 1961. Dabei wurden die
dltesten Zeugnisse iiber Wohlen angezogen und der Gedanke ausgesprochen,
es wiirde sich lohnen, diese Zeugnisse zu sammeln und zu einer Friihge-
schichte des Dorfes zu verarbeiten. Die Ortsbiirgergemeinde Wohlen hat
diesen Gedanken aufgegriffen und mir den Auftrag gegeben, diese Arbeit
zu unternehmen. Sie liegt hier vor. Ich nenne sie einen Beitrag zur Friih-
geschichte, denn wenn auch viel Material darin verwertet ist, so bleibt die
Arbeit doch der Erweiterung und Vertiefung fihig. So ist z. B. die Prae-
historie nur summarisch behandelt, eingehender die Chronik und die Ur-
kunden von Muri, am ausfiihrlichsten die Urkunde von Schinis von 1185
mit dem ritterlichen Zeugen Hartmann von Oberndorf, weil diese Urkunde
zum Ausgangspunkt geworden ist fiir die neue literarische Forschung tiber
den groflen mittelalterlichen Dichter Hartmann von Aue. Darin liegt die
grofle Bedeutung dieser Urkunde, nicht nur fiir Wohlen, sondern fiir das
ganze deutsche Sprachgebiet. Der letzte Abschnitt iiber die Ritter von Woh-
len und den Hof Liippliswald greift etwas iiber die Friihgeschichte hinaus.
Er tut dies aber nur, um die ersten Anfinge besser ins Licht zu setzen.

Der Ortsname

Die erste Auskunft {iber einen Ort gibt uns sein Name. Ueber den Namen
Wohlens hat schon Dr. E. Suter, der verdiente Griinder der Historischen
Gesellschaft Freiamt, in «Unsere Heimat» geschrieben.?) Er verpdnt mit
Recht die offizielle Schreibung Wohlen mit dem Dehnungs-h und begriindet
seine Ablehnung mit der kurzen Aussprache des o. Niemand von uns spricht
Woolen, sondern Wolen, mit kurzem Stammvokal. Der gleiche Fehler ist
festzustellen in der amtlichen Schreibung von Wohlenschwil und auch von
dem Wohlen bei Bern und von Wohlen im Amt Sursee, einem kleinen Wei-
ler der Gemeinde Knutwil LU. Einzig Wolhusen LU ist bis heute von dem
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tiberfliissigen h verschont geblieben, wihrend Wollishofen ZH zur Betonung
des kurzen o den nachfolgenden Konsonanten sogar verdoppelt hat. E. Suter
macht zwar die Bemerkung, dafl P. Ildefons von Arx in seiner Geschichte
des Kantons St. Gallen eine urkundliche Schreibung Wuolun iiberliefert,
also mit diphtongiertem Stammvokal uo, was ein langes o begriinden
konnte. Diese Schreibung ist aber von von Arx irrtiimlich gelesen. Er findet
sie in der Urkunde von Schinis aus dem Jahre 1178, wo man von dem Be-
sitz des Klosters in Luplinswald liest, der zu den Héfen von Vuolun gehort.
In diesem Fall ist u an die Stelle von v getreten und ist lautlich als Konso-
nant zu bewerten und zu sprechen wie Vvolun, d. h. Wolun. Das ergibt
sich daraus, dafl in der gleichen Urkunde auch Vuettingin = Wettingen
und Vuinicon = Winikon geschrieben steht. Niemand wird aber in diesen
Fillen u vokalisch lesen, sondern als W, also auch in Vuolen.

Im 12.und 13. Jahrhundert erscheint der Name in der volltonenden
Form Wolon und Wolun, von etwa 1350 an in der abgeschwichten von
Wolen. Erst seit der ersten Hilfte des 18. Jahrhunderts setzt sich, im Ge-
gensatz zur schweizerischen, die hochdeutsche Aussprache durch und sie
bringt die Dehnung des Stammvokals und damit auch die Schreibung Woh-
len, die die amtliche geworden ist. Ganz vereinzelt kommt einmal in einer
Urkunde von 1248 in Gnadenthal fiir Wolon die Bezeichnung Wolhovin vor.

E. Suter m&chte aus diesem Namen herleiten, daff der ganze Ort als Ein-
zelhof gegriindet und durch Teilung zu dem spitern groflen Dorf geworden
sei. Wir glauben aber, dafl die Bezeichnung Wolhovin nicht das Dorf Woh-
len als solches meint, sondern nur ein gewisses Gebiet, das schon in der Ur-
kunde von 1178 mit «pertinentia ad curtes Vuolon» d. h. als zu den Wohler
Hofen gehorig, genannt wird. Wir haben daher Wohlen nicht als eine Ver-
kiirzung von Wolhovin, sondern als direkte Bildung von dem altdeutschen
alemannischen Eigennamen Wolo zu betrachten. Die Ortsnamen auf -en
gebildet, finden sich hiufig, sie bilden eine Art Genitiv oder Lokativ, wie
ihn schon die Rémer hatten, im Sinne von zu, bei und werden sowohl von
Eigennamen wie z.B. Wol-en, Begg-en, Bilt-en als auch von Garttungs-
namen, z. B. Lauf-en, Brunn-en, Buch-en abgeleitet. Ganz geliufig sind sie
im Dialekt zur Bezeichnung von Haus und Hof, z. B. bi s’Jergg-e(n), bi
s’Menz-e(n), bi s’Stutz-e(n).

Dafl dieser Alemanne Wolo nicht nur in Wohlen, sondern auch in der
weiteren Umgebung Besitz hatte, verbiirgt uns der nahe Ort Wohlenschwil,
Woloswile. Noch niher aber liegt unseres Erachtens die Wilismiihle auf
dem linksufrigen Bremgarten, denn auch diese enthiillt sich bei niherem
Zusehen als Wolos Miihle. Die Wilismiihle, die in der Friihgeschichte von
Bremgarten zum Anlafl genommen wird, ein linksufriges Dorf Wiliswil zu
vermuten,?) ist ebenfalls von Wolo herzuleiten und ist nach dem gleichen
Besitzer genannt,der Wohlen den Namen gegeben hat. Wann diese Namens-
gebung erfolgte, ist nur annihernd zu bestimmen. Es muff nach dem Ein-
bruch der Alemannen in das romische Helvetien nach 450 geschehen sein.
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Damit eriibrigt sich auch die Frage, die auch schon gestellt wurde, ob das
Wohlen im Aargau oder das bei Bern das iltere sei. Beide gehen in die Zeit
der alemannischen Einwanderung zuriick und verdanken ihren Namen
einem Wolo, der aber in Anbetracht der Entfernung nicht als die gleiche
Person angesprochen werden kann, da der Name verbreitet war und ver-
schiedene Triger hatte.

Urgeschichtliches

Urgeschichtlich oder vorgeschichtlich nennt man die Zeit, die der Ge-
schichte vorausgeht und durch keine schriftlichen Zeugnisse erhellt wird,
sondern durch Beibringung archiologischen Materials, das man der Erde
enthebt, einige Aufschliisse iiber die Vergangenheit gewinnt. Die stets ver-
feinerten Methoden der Ausgrabungen und die wachsende Fiille des zutage
geforderten Vergleichsmaterials haben die Archiologie zu einer wichtigen
Hilfswissenschaft der Geschichte gemacht. Es spricht daher fiir den Ernst
der wissenschaftlichen Forschung, dafl die Historische Gesellschaft Wohlen
und Umgebung — so nannte sich urspriinglich die spitere Historische Ge-
sellschaft Freiamt — von Anfang an sich fiir Ausgrabungen einsetzte und
sich bemiihte, auf diesem Weg Licht in das Dunkel der Vorzeit unserer
Heimat zu bringen. Die Anregung dazu ging aus von den beiden Briidern
Anton und Leo Wohler und fand einen tiichtigen Fiihrer und Férderer in
Dr. Emil Suter, Bezirkslehrer. Unter seiner Leitung wurden auf dem Hoh-
biihl und im Hislerhau vom Oktober 1925 bis Oktober 1927 in verschiede-
nen Etappen zwei Grabhiigel untersucht und dabei 14 Griber freigelegt und
ihr Inhalt gehoben und registriert.?) Von Skeletten fanden sich meistens nur
spiarliche Reste; einzig ein Kinderschidel aus einem Grab von Hohbiihl
erlaubte eine wissenschaftliche Bearbeitung und Wiirdigung. (Unsere Hei-
mat, Jg. 28, 1954) Dagegen sind die Beigaben zahlreich und zum Teil gut
erhalten. Wir finden da an Schmuck: Glasperlen, Ohrringe, Armringe,
Giirtel mit reicher Verzierung, Fibeln in verschiedener Form wie Pauken-,
Schlangen- und Kahnfibeln, alles aus Bronze, ebenso eine sehr schone
Vasenkopfnadel. Aus Eisen sind hergestellt: 2 Lanzenspitzen, ein Ring,
eine Schnalle, eine Pferdetrense und ein Hufeisen aus einem Grab des Has-
lerhaus. An Gefiflen sind zu verzeichnen: Bronzekessel (situla) und Bronze-
schiisseln und Tonurnen, einige ganz, andere in Stiicken. Diese Grabungen
wurden mit aller Sorgfalt und unter Beratung und Anweisung von Fach-
minnern ausgefiihrt. Wiederholt erschienen auf dem Platze die Urge-
schichtsforscher und Professoren Dr. Viollier, Ziirich und Dr. Tatarinoff,
Solothurn sowie der Kantonsarchiologe Dr. R. Bosch. Die Fundgegenstinde
aus Hohbiihl wurden wissenschaftlich besprochen und klassifiziert von Dr.
Viollier, Ziirich und die menschlichen Knochenreste von Professor Dr. Otto
Schlaginhaufen, Ziirich. Dr. Viollier kommt in seinem Befund zum Schlusse:

7



«Kessel, Schiisseln, Fibeln aus Italien zeigen uns, dafl die Bewohner von
Wohlen nicht isoliert waren, sondern durch lebhafte Handelsbezichungen
mit den Tilern des Po und der Donau in Verbindung standen.» (Unsere
Heimat, 1927, S. 30)

Ueber die urgeschichtlichen Grabungsergebnisse in Wohlen hat Dr. E.
Suter selber eine kurze Zusammenfassung gegeben, die wir hier anfithren:
«Die ersten Spuren menschlicher Besiedlung weisen an das Ende der Bronze-
zeit. Bei der Biinzkorrektion wurde eine Bronzenadel aus der Zeit von 1200
v. Chr. gefunden. Eine Mohnkopfnadel stammt aus einem Flachgrab im
Hislerhau (Urnenfeldstufe). Der letzte Abschnitt der Hallstattzeit (ca. 500
v. Chr.) hinterlief etwa 10 Grabhiigel im Hohbiihl und Hislerhau. Drei
davon sind ausgegraben worden und ergaben reichen Bronzeschmuck,
zwel Kessel, zwel schon verzierte Bronzeschiisseln und zwei eiserne Lanzen-
spitzen. Aus der jiingeren Eisenzeit sind keine Funde bekannt geworden. Da-
gegen sind die Ruinen von drei romischen Siedlungen nachgewiesen: im
Seewadel, an der Oberdorfstrafle und im Hislerhau. Vielleicht weisen die
Flurnamen «d’Bsetzi» und «Steinerner Weg» beim Seewadel auf rémische
Wege. Alemannische Griber sind im Dorfteil Wil gefunden worden, doch
ist iiber dieselben nichts Niheres bekannt.» *)

Ein besonderes Wort verdienen noch die erwihnten Romersiedlungen.
Die Ruine im Hislerhau (Topogr. Atlas, Blatt 156, neben dem K des
Wortes Krummstiick) wurde schon im Jahre 1926 in Angriff genommen.
Dabei kam eine Menge von Ziegelstiicken und Gefifischerben zum Vor-
schein. Die Steine des Mauerwerkes dagegen waren schon lange vorher aus-
gegraben und weggefiilhrt worden, nur noch die vier Mauergruben bezeug-
ten, wo sie gestanden hatten. Vom Fundament war keine Spur mehr zu
finden. Der zweite Jahrgang «Unserer Heimat» berichtet iiber die weitern
Untersuchungen dieser Ruine und kommt zum Schluff, daff es sich dabei
wohl nicht um eine romische Villa, sondern eher um einen keltisch-helveti-
schen Kleintempel, ein Fanum, handelt. Von den gemachten Kleinfunden
wird einzig ein Ziegelstiick notiert mit dem Stempel der XXI. Legion und
viele Gefiflscherben und Nigel. Die XXI. Legion war in Vindonissa statio-
niert. Dieser Befund scheint aber nicht endgiiltig zu sein, denn im Herbst
1961 hat man die Ausgrabungen der romischen Ruine im Hislerhau wieder
aufgenommen; die Ergebnisse sind noch nicht veréffentlicht, aber nach
einer Mitteilung des Prisidenten der Historischen Gesellschaft sollen die
dabei gemachten Funde doch eindeutig auf eine romische Villa hinweisen.
(WA. 29. Sept. 61). Wir miissen hier die weitern Ergebnisse abwarten und
ebenso die Resultate der gegenwirtigen Grabungen von Max Zurbuchen
im Hislerhau.

Ueber die oben erwihnte romische Ruine in Wohlen-Oberdorf erfahren
wir aus «Unserer Heimat» folgendes: «Im Oberdorf, 6stlich vom Restau-
rant zum Frohsinn (Topogr. Atlas, Blatt 156) wurden vor ca.60 Jahren
(um 1866) grofle Mengen, tiber 300 Fuder, Mauersteine weggefiihrt. An der-
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selben Stelle wurden 1904 neben Mauerresten, Mortel etc. zwei romische
Miinzen, darunter eine Kupfermiinze der Faustina Pia (1 141 n. Chr.) ge-
funden. Eine Versuchsgrabung am Fundort der Miinzen im April 1926 er-
gab das Vorhandensein von Mauern, Asche und Kohle. Eine Fundament-
mauer, 80 cm dick, liuft von Nordosten nach Siidwesten. Die auf der
Nordseite der Mauer gefundenen Kohlenreste weisen mit ihrer Dicke auf
einen durch Feuer zerstorten Balken hin. Es wurden auch Bruchstiicke von
Hohlziegeln und Wandplittchen gefunden. Weiter ostlich liegen im Boden
noch weitere Mauerziige. Diese Entdeckung machte man 1926 anlidfilich von
Grabarbeiten zum Neubau von A. Briischweiler, Bezirkslehrer. Es sind nur
noch die siidlichen Teile des ehemaligen, wahrscheinlich quadratischen Ge-
bidudes vorhanden. Die Mauern sind 65 cm dick. Die siidliche Quermauer
hat eine Linge von 5 m; dstlich blieben 1.5 m, westlich 2 m der Seitenmauer
erhalten. Man hilt diese Mauern fiir Ueberreste eines Ockonomiegebdudes,
das zu der nur 30 m 6Ostlich gelegenen rémischen Villa gehorte.® Da Wohlen
im weiteren Bereich von Vindonissa lag und auch in der niheren Nachbar-
schaft, in Villmergen und Biielisacker, romische Anlagen entdeckt wurden,
so hat man auch in Wohlen noch weitere Funde aus dieser Zeit zu gewirtigen.

Im Zusammenhang mit der Urgeschichte soll hier auch noch der Erd-
mannlistein, das Wahrzeichen des Wohlerwaldes, erwihnt werden. Auch
dieses Getiirm von drei riesigen erratischen Blocken ist schon mit Gebilden
der Urgeschichte in Verbindung gebracht worden, nimlich mit den Dolmen
oder Stein-Tischen, die man in der Bretagne aus dem Uebergang von der
Steinzeit zur Broncezeit findet. Die Dolmen sind Grabbauten und enthalten
meist mehrere Griber. Solche sind bis jetzt beim Erdmannlistein nicht be-
kannt, und iiberdies sind die beiden Triger und der daraufliegende Stein
von einer Grofle und Form, die keine Spur von Bearbeitung zeigt, daff man
nicht an ein Werk von Menschenhand denken kann. Wir haben es vielmehr
mit riesigen erratischen Blocken zu tun, die auf dem Riicken des Reuf’-
gletschers bis in unsere Gegend getragen wurden. Ob es sich mit dem
Granitblock, den man im Hohbiihl anliflich der Grabungen siidéstlich vom
Steinwall festgestellt hat, anders verhilt, und ob man in ithm mit E. Suter
einen sog. Menhir oder Langstein erblicken kann, weil er auf mit Asche und
Kohle vermischtem Lehm lag, wagen wir nicht zu entscheiden. Die Bedeu-
tung der Menhirs ist noch nicht sicher erkannt, es kénnen Grabstelen oder
Grenzsteine gewesen sein. Wir neigen eher dazu, auch in diesem Findling
cinen einfachen erratischen Block zu sehen, da die Menhirs im Schweizer-
ischen Mittelland sehr selten sind.

Die Hist. Gesellschaft Freiamt hat sich in der Folge ihre Titigkeit weiter
ausgedehnt und auch in andern Teilen des Freiamtes urgeschichtliche Gra-
bungen unternommen.® Die gemachten Funde kamen jedoch alle nach Woh-
len, dem Sitz der Gesellschaft, wo sie im Bezirksschulhaus Aufstellung fan-
den. Im Laufe der Jahre hiuften sich die Fundgegenstinde, sodafl eine neue
Sichtung und Katalogisierung notwendig wurde. Diese wurde durchgefiihrt
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in den Jahren 1945 und 1946 von Walter Drack. Ueber seine Arbeit dufiert
er sich selber: «Die Durcharbeitung der Sammlung war notwendig und hat
sich nicht nur gelohnt, sondern von neuem gezeigt, wie reichhaltig sie ange-
sichts des kleinen Umfanges ist. Insbesondere die Fundgegenstinde aus den
hallstattzeitlichen Grabhiigeln von Wohlen-Hohbiihl und -Hislerhau, aber
auch Muri-Auflerholz sowie die Funde aus dem einzigen Griberfeld auf
Aargauer Boden aus der La Ténezeit von Boswil-Heuel verdienen immer
wieder neues und ungeteiltes Interesse.»”

Woblen und die Chronik von Muri

Bevor wir uns in der Friihgeschichte von Wohlen den Urkunden zuwen-
den, haben wir uns mit der Chronik von Muri® zu befassen, weil uns dort
der ausfiihrlichste und zugleich ilteste Bericht iiber die Friihverhiltnisse
von Wohlen geboten wird. Der Chronist selber kniipft seine Auskunft an
die Jahre 1064 und 1106. Fiir das Jahr 1064 berichtet er, daff schon bei der
Weihe der Klosterkirche in diesem Jahr in der Dotationsurkunde Besitz des
Klosters in «Wolen» und «Miarchimos» bezeugt war. Miarchimos wird von
P. Martin Kiem als abgegangener Hof in Wohlen erklirt, E. Suter dagegen
findet den Hof innert den Banngrenzen von Niederwil, im Mirchimos. Den
groflen Giitererwerb des Klosters setzt aber der Chronist mit einem umféing-
lichen Bericht in das Jahr 1106. Die Glaubwiirdigkeit und Zuverlissigkeit
der Chronik, die zeitweilig stark umstritten war, geniefit heute wieder einen
besseren Ruf, seitdem der Verfasser des ersten Teils, der bis zum letzten
Viertel des 12. Jahrhunderts reicht, in der Person des Abtes Chuono oder
Kuno festgestellt ist. Die erste Feststellung machte schon P. Rusten Heer
von St. Blasien in seiner Schrift « Anonymus denudatus», d. h. der enthiillte
Unbekannte. P. Martin Kiem lehnt zwar in seiner Geschichte des Klosters
Muri Heers Ergebnisse ab. Als Hauptgrund findet er bei ihm die Ueberein-
stimmung der Chronik von Biirgeln, einer Stiftung St. Blasiens im Breisgau,
mit der Chronik von Muri. Von den iibrigen Griinden sagte er, «sie errei-
chen kaum den Grad der Wahrscheinlichkeit und vermdgen die allgemein
herrschende Meinung, der Verfasser der Akten sei ein Monch von Muri,
nicht zu beseitigen.»®

Da die Kenntnis des Verfassers und der Zeit, in welcher er schrieb, fiir
die Friihgeschichte von Wohlen wichtig ist, so wollen wir, ohne auf die Be-
weisfiilhrung Rusten Heers niher einzugehen, kurz zusammenstellen,
was wir beim Studium der Chronik oder der Akten von Muri selber iiber
diesen Punkt gefunden haben. Unseres Erachtens sind es drei Dinge, die die
Verfasserschaft des Abtes Kuno aufler Frage stellen.

Fiir das erste kann Abt Kuno nach seiner Lebenszeit jener Augenzeuge
sein, der beim Abbruch und Wiederaufbau und der Neuweihe des Johannes-
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altares unter Abt Roezelin, 1119—1145, und Bischof Ulrich von Konstanz,
1127—1140, seine Anwesenheit besonders hervorhebt.'® Wenn er auch nicht
ein Monch von Muri, sondern von St. Blasien war, so kann er doch zu die-
ser Feier der Altarweihe abgesandt worden sein oder auch als Gast oder
studienhalber damals in Muri geweilt haben. Die Betonung seiner Augen-
Zeugenschaft wird in diesem Falle nur verstindlicher, weil man sie nicht
zum voraus vermuten kann. Es bleibt auch der einzige Fall, in welchem er
seine personliche Anwesenheit betont.

Abt Kuno erfiillt aber auch noch eine weitere Forderung, welche der
Text der Chronik an den Verfasser stellt. An zwei Stellen gibt sich nimlich
der Verfasser als Abt zu erkennen, indem er die fritheren Aebte seine Vor-
gianger nennt.'! Es geschieht dies beidemale bei der Behandlung des Verhilt-
nisses der Leutkirche St. Goar zur Klosterkirche St. Martin. Da lesen wir:
«Damit aller Zwiespalt und alle Eifersucht aufhére, ist die Satzung und
Anordnung unserer Vorginger fest einzuhalten und zu bekriftigen, dafl
allezeit ein Kleriker (d. h. ein Weltgeistlicher) an der Kirche des hl. Goar
sei, der dem Kirchenvolk vorstehe.» Diese Anordnung geht auf die
fritheren Aebte zuriick, also sind diese seine Vorginger und er selber auch
Abt. Damit stimmt die zweite Stelle {iberein: «Der Zehnten von Wallen-
schwil soll der Kirche von St. Goar gehdren, und es ist bis jetzt nie gehort
worden, dafl er von einem Abte vor uns ihr entfremdet worden wire.»
Auch diese Stelle verrit den Verfasser als Abt und die friitheren Aebte als
seine Vorginger. Wenn daher der Verfasser der Chronik unter Abt Roezelin
als Augenzeuge bei der Weihe des Johannesaltares festgestellt ist und in
zwei nachfolgenden Stellen als Abt des Klosters erkenntlich ist, so besteht
nur die Wahl zwischen drei Aebten: Hunold 1145—1150, Kuno 1150—1166
und Walther I. 1167—1177, denn unter dem nichstfolgenden Abt Anselm
1177—1193 schreibt schon der zweite Verfasser, der die Fortsetzung des
ersten Teiles besorgt. Von diesen dreien fallen aber Hunold und Walther I.
als Verfasser aufler Betracht. Von ihrer Person und ihrem Wirken ist sozu-
sagen nichts bekannt, wihrend Abt Kuno den Namen eines gelehrten und
fiir das Kloster umsichtigen Abtes hat. Nach P. Martin Kiem scheidet er als
Verfasser der Chronik hauptsichlich deswegen aus, weil er kein Muri-Ménch
ist, sondern aus St. Blasien, von wo er, wie die friiheren Aebte Leutfried
und Rupert, als Abt fiir Muri geholt wurde. Aber gerade diese Herkunft
von St. Blasien erhirtet seine Autorschaft an der Chronik von Muri. Der
Chronist erweist sich nimlich als ein guter Kenner der geschichtlichen und
ockonomischen Verhiltnisse von St. Blasien. So weif} er genau Bescheid iiber
die Einfiihrung der Reform von Clugny in Muri durch St. Blasien. Thm ist
ferner bekannt, dafl die Mdnche von St. Blasien die Schenkung Adelberts
von Strengelbach bei Fiiglistal an Muri zu unrecht besitzen '* und ebenso ein
Gut in Urdorf «mit etwelchem Unrecht». Fiir solche Unterschiede braucht
es einen tiichtigen Kenner von St. Blasien, und ein solcher ist eben der von
St. Blasien geholte Abt Kuno. An seiner Verfasserschaft an der Chronik,
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und zwar von ihren Anfingen bis zu seiner Resignation im Jahre 1166, ist
heute kein Zweifel mehr moglich. Damit treten auch die Mitteilungen der
Chronik von Muri iiber Wohlen in ein helleres Licht. Wir bieten daher im

folgenden den Text der Chronik iiber Wohlen und fiigen am Schluf} die
uns notwendig scheinenden Bemerkungen und Erklirungen bei.

Was die Chronik von Muri iiber Woblen berichtet

Die Chronik von Muri leitet ihren Bericht iiber den Besitz in Wohlen
mit folgenden Worten ein:*?

«Es ist gefihrlich mit Schrift zu bekriftigen und kundzutun, was mit Un-
gerechtigkeit und Raub erworben und zusammengebracht wurde, gemifl dem
Ausspruch des Propheten: ,Wozu machen sie ungerechte Gesetze und er-
hirten ihre Ungerechtigkeit mit Buch und Schrift, um den Armen im Ge-
richt zu unterdriicken und der Sache meines Volkes Gewalt anzutun, damit
die Witwen ihre Beute werden und die Volksgenossen zur Pliinderung. Was
werdet ihr tun am Tage der Heimsuchung und des Unheils, die von ferne
kommen? Zu wem wollt ihr flichen um Hilfe, und wo werdet ihr eure
Herrlichkeit lassen, damit ihr nicht in Gefangenschaft fallet und mit den
Erschlagenen umkommt?’. Gleichwohl wollen wir, dafl bekannt werde und
alle es wissen, die hier willens sind, den Tag des Herrn zu erwarten, was
uns einfachen Knaben bis jetzt verborgen war.»

In Wohlen wohnte einst ein gewaltiger weltlicher Herrr, Guntram mit
Namen. Der hatte dort und anderwirts viele Besitzungen und gierte gleich-
wohl noch nach der Habe seiner Nachbaren. Da einige freie Minner, die
in dem Dorfe wohnten, glaubten, er wiirde ihnen ein guter und milder
Herr sein, iibergaben sie ihm ihre Landgiiter um den gesetzlichen Zins, mit
der Bedingung, dafl sie unter seinem Schutz und seiner Verteidigung immer
sicher sein wiirden. Guntram ging mit Freuden darauf ein, hatte es aber
gleich darauf abgesehen, sie zu unterdriicken. Zuerst fing er an, allerlei von
ihnen zu verlangen, nachher schritt er zur Gewalt, als ob sie seine Eigenleute
wiren, befahl ihnen Dienste, sie mufiten ihm nimlich bei den Feldarbeiten
das Heugras mihen und einbringen. Kurzum, in allen Dingen, wie er nur
wollte, bedriickte er sie. Als jene sich weigerten und sich beschwerten, ent-
gegnete er ihnen, er werde nichts von ihrem Besitz aus ihren Hiitten heraus-
geben, wenn sie nicht seine Girten und Landgiiter rodeten und seine Walder
ausforsteten. Denjenigen, die herwirts des Baches wohnten, verbot er, einen
Einschlag in ihren Wald zu machen, aufler sie gidben ihm alle Jahre zwei
Hithner von ihrem Haus und ein anderes vom Wald. Die, welche auf der
andern Seite des Baches (rechts der Biinz) wohnten, mufiten ein Huhn
geben. Da sie ohnmichtig waren, ihm Widerstand zu leisten, taten sie
widerwillig, was er ihnen befohlen hatte.
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Inzwischen war der Konig nach der Stadt Solothurn gekommen. Da
kamen auch diese Bauern in eigener Person dorthin und brachten ihre
Klagen vor iiber ihre ungerechte Bedriickung. Da aber daselbst sehr viele
Fiirsten waren und einige von den Bauern térichte Worte fallen lieRen, kam
ihre Klage gar nicht vor den Kénig. Und wie sie in mifilicher Verfassung
dorthin gekommen waren, so kehrten sie in noch iiblerer Verfassung von
dort zuriick.» Soweit die Einleitung.

Was die Chronik von Muri iiber Woblen weiter berichtet

Im Jahre 1106 nach der Menschwerdung unseres Herrn haben unsere
Vorginger aus dem Wunsche, den Besitz dieses Gotteshauses zu mehren,
von dem genannten Rudolf (dem Enkel Guntrams) alles gekauft, was er
daselbst mit Recht oder Unrecht besaff, und zwar fiir 200 Pfund Silber (ca.
120 000—150 000 Franken). Zu diesem Zwecke hat man hier einen goldenen
Kelch zerbrochen, geschmiickt mit sehr kostbaren Edelsteinen und Perlen,
und zwei silberne Kreuze, welche uns Richenza von Lenzburg, die Schwe-
ster des Grafen Werner von Habsburg, geschenkt hatte. Auch verkaufte
man viele Giiter, die ziemlich eintriglich waren, und beraubte und ent-
blofte das Kloster fast aller seiner Habe nach innen und auflen. Da mag
nun jeder bei sich denken, was fiir ein Nutzen und Segen ihm fiir Leib und
Seele ersprieflen kdnne von so ungerecht erworbenem Gut, da doch ein
jeder nur darauf bedacht sein muf}, den Leib nicht auf solche Weise zu er-
nahren, daf er dabei die Seele verliert, und er mag bedenken, was fiir einen
Nutzen es bringt, wenn der Riuber die Sache mit Gewalt nimmt, und der
Monch davon lebt. Nun aber, ob mit Recht oder Unrecht zusammenge-
bracht, der Rodel zeigt an, was wir am Orte selber besitzen.

Wir haben hier zwei Hofe, den obern und den niedern Hof. Zum obern
Hof gehoren aber, wenn er recht bestellt sein soll, nur so viel Ackerbreiten,
als man mit zwei Ochsenpfluggespannen (in einem Tage) umlegt. Ebenso
zum niedern Hof. Heuwachs dagegen soviel, als von 32 Matten kommt.
Bauern, die im Tagwerk arbeiten, sind es 22, einige davon leisten Tagdienst,
andere zahlen Zinse. Alles iibrige, was wir dort noch haben, zahlt Zins.
Die vorgenannten ehmals freien Bauern stellen sich folgendermafen: Alle,
die Haus und Herd haben, zahlen nur Zinse. Aecker und Matten kénnen
sie nach Belieben verkaufen oder verschenken, doch nur ihren Mitgenossen.
Zu diesen Zinsbauern gehoren aber nur die mit eigenem Haus. Die Zins-
leistung ist aber so verzwickt, dafl ihr kaum einer nachkommen kann, wie
es bei allen Dingen zu sein pflegt, welche die Bosheit und Habsucht zur
Mutter haben. Ein gewisses Mafl Spelt (Getreide), nimlich ein halbes Miitt
(ca. 40 Liter) und etwas dariiber, Ziircher Mifi, ist ihnen auferlegt. Dieses
Maf leisten einige voll, einige zur Hilfte, einige nur zu einem Viertel,
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andere dagegen leisten das Doppelte und Dreifache, sogar das Sechsfache.
Dabei wird beim Messen das Gefifl tberstellt und sein Boden entblofit
(damit kein Kérnchen zuriickbleibt) und die rechtliche Forderung genau
erfiillt wird. Zu dieser Verschiedenheit (der Zinsleistung) kommt es, wenn
eine Erbschaft (als Ganzes) ausgeschlagen wird, und die Erben sie unter sich
verteilen. Denn soviel Erbe einer besitzt, soviel Zins gibt er, und soviel Zins
er gibt, soviel ackert er, und soviel Heugras erntet und bindet er, und soviel
Hiihner gibt er und soviel Flachsreisten. Wenn sie aber pfliigen miissen,
wird ihnen mit einer Rute das Stiick abgemessen, mit der man auch die
Mansen oder Huben zu messen pflegt. Die Rute selber ist mit Zeichen ver-
sehen je nach der Einschitzung eines jeden, und wo das Zeichen fillt, da
wird ein Hélzlein in den Boden gesteckt, und sie pfliigen nur beim ersten
Umbruch und bei der ersten Aussaat. So ist es auch mit den Matten und
dem eingezidunten Weidland. Den Samen, den er sit und erntet, und das
Heugras, das er schneidet, mufl er nimlich oft verheimlichen. Wenn ihm
befohlen wird, Heugras zu mihen, und er maht nicht noch am gleichen Tag
oder am nichstfolgenden, und es fillt Regen, so hat er Schadenersatz zu
leisten, miht er aber innert dieser Zeit, so fillt der Schaden nicht auf ihn,
auch wenn Regenwetter eintritt. Das Heugras, das er miht und fertig be-
handelt, fiihrt er in unsere Scheune mit seinen eigenen Ochsen. So ist es
auch mit den Fastnachtshithnern zu halten und mit den Flachsreisten. Alles
wird ins Haus gebracht (ins Kloster). Die herwirts des Baches (der Biinz)
wohnen, geben zwei Fastnachtshiihner wegen des Waldes, die jenseits woh-
nen, geben eines. Am Vortag vor Neujahr liefern sie den Haferzins ab. Den
leisten einige auch nach dem obgenannten Mafiverhidltnis. Alle diese Zins-
leistungen waren anfinglich nur bittweise zu erhalten, jetzt aber sind sie
auch mit Gewalt einzutreiben.

Es waren hier anfinglich auch freie Leute, sogar viel mehr als jetzt Zins-
leute. Aber ein gewisser Storefried aus der Familie des Dienstherrn, Gerung
mit Namen, hatte sie sehr drangsaliert, mit Gewalt und Betrug tberlistet,
aus ihrem Erbe hinausgeworfen und aus der Gegend vertrieben. Dafiir ist
er denn auch von ihnen erschlagen worden. Gegenwirtig sind nimlich nur
noch 50 Haushaltungen. Diese geben als Zins 18 Miitt Spelt Korn (ca. 1460
Liter), 8 Miitt Hafer (ca. 640 Liter) und das eine Jahr 30, jedes zweite Jahr
44 Fastnachtshiihner. Es gab daselbst noch andere freie Minner in dem
gleichen Dorf, nimlich die Monche Reginbert und Eglolf und einige von
den Zinsbauern, nimlich Ruprecht, Udalrich, Gottschalk, Giselbrecht und
Tiepolt, die ihre Giiter ans Kloster gaben und mit uns wohnten. Der Zehnt
aber von diesem Dorf wird in drei Teile geteilt. Ein Teil gehdrt nach Fil-
maringen (Villmergen), einer nach Wil (Niederwil), ein Teil aber nach
Goslikon. Den Zehnten jedoch, den jene gaben, die nach Goslikon gehdren,
empfangen wir und haben dorthin abgetauscht die Zehnten von Walde
(Einsiedlerhof im Bremgarter Bann, links der Reuf}) und von Fischbach.
Der vorgenannte Eglolf gab uns an Ackerland eine Fliche, die 40 Jucharten
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miflt, und an Mattland soviel, dafl 20 Fuder davon geerntet werden konnen.
Ueber die Giiter aber, die der genannte Gerung den Freien mit Gewalt weg-
genommen hat, herrscht jetzt noch Unsicherheit, ob sie uns gehéren oder
seinen Erben.»

Diese Darstellung der Chronik bedarf, besonders in ihrer Einleitung, einer
Erklirung und Erlduterung.

Fiir den Gang der Wohler Bauern zum Konig nach Solothurn gibt schon
P. Martin Kiem Aufschluff und nennt die Zeitpunkte, wann dies mdglich
gewesen wire.'* Er schreibt: «Da Wohlen 1106 durch Rudolf, einen Grofi-
sohn des genannten Guntram, an Muri kam, so diirfen wir {iber das Jahr 1016
kaum hinaufgehen, um sagen zu kénnen, wann die Bauern von Wohlen in
Solothurn einen Konig bis zum Jahre 1050 hitten finden konnen. Sicher
war in Solothurn Kaiser Konrad II. im Jahre 1038, als er dort einen Reichs-
tag hielt und der seit langem eingerissenen Rechts- und Gesetzlosigkeit ab-
half; ferner Heinrich IV, den 23. Januar 1045 nach der Niederwerfung
der beiden rebellischen Grafen Reginold von Hochburgund und Gerold von
Genf, wahrscheinlich auch noch am 1.—4. Juni 1051.» Dabei ist aber noch
eine erste Moglichkeit vergessen, als Kaiser Konrad nach dem Tode des
letzten Kénigs von Burgund im Januar 1033 mit seinem Heer von Strafl-
burg nach Basel zog und von dort iiber Solothurn nach Payerne, wo er sich
am 2. Februar 1033 zum Ko&nig von Burgund ausrufen lief. Allerdings
hielt er bei dieser Gelegenheit in Solothurn keinen Reichstag ab. Aber viel-
leicht war es gerade die Eile des Kaisers, die die abgesandten Bauern von
Wohlen nicht zu Worte kommen lief}, eher als der etwas unwahrscheinlich
anmutende Grund ihrer derben oder térichten Reden.

Wichtiger scheint uns ein anderer Punkt, der der Aufhellung bedarf,
nimlich die grofle Aehnlichkeit der Ausgangslage fiir die Griindung des
Klosters Muri und fiir den Landerwerb in Wohlen. Es ist auffillig, dafl
darin die Verhiltnisse, die zur Griindung des Klosters Muri gefiihrt haben,
auf Wohlen iibertragen erscheinen. Es ist in der Tat so. Denn im ersten
Kapitel der Chronik wird erzihlt, wie Lanzelin, der Sohn Guntrams des
Reichen, die freien Bauern von Muri in ganz dhnlicher Weise iiberlistet und
beraubt hat. Sein Sohn Radbot, der Erbe des ungerechten Gutes, schenkte
das Land als Morgengabe seiner Gattin, Ita von Lothringen. Als diese er-
fahrt, auf welche Weise das Gut gewonnen wurde, will sie es nicht behalten,
sondern schenkt es mit Gutheiflung ihres Schwagers, des Bischofs Werner
von Straflburg, als Grundstock fiir die Griindung des Klosters Muri. Schon
hier stellt sich der Chronist die Frage, ob es sittlich verantwortlich sei fiir
die Monche, solch ungerechtes Gut als Geschenk anzunehmen und davon zu
leben. Er 16st die Frage so, dafl er sagt, Gott weifl das Bése zum Guten zu
lenken. Der einzelne Monch hat davon nichts zu fiirchten und braucht sich
kein Bedenken zu machen, sondern soll durch ein gutes Leben Gottes Wil-
len erfiillen und getrost den Tag des Herren, d. h. seine Ankunft zum Ge-
richte, erwarten.
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Die gleiche Situation und das gleiche sittliche Problem stellt sich wieder
ein, als es fiir Muri gilt, in Wohlen Besitz zu erwerben. Wiederum handelt
es sich um ungerecht erworbenes Gut, das diesmal nicht durch Schenkung,
sondern durch Kauf an das Kloster kommt. Und wiederum beschiftigt die
Frage der Erlaubtheit den Chronisten, so daf} er sagt: Jeder soll sich iiber-
legen, was fiir ein Nutzen herausschaut, «wenn der Riuber etwas mit Ge-
walt an sich reifit, und der Monch davon lebt.» In diesem Fall ist er schon
weniger zuversichtlich, wie aus seinem Schluflwort hervorgeht: Ob mit
Recht oder Unrecht erworben, das Verzeichnis der Giiter ist folgendes.
Dann folgt die Aufzihlung wie oben.

Man sieht, die Lage der Dinge in Wohlen ist der von Muri ganz auf den
Leib geschnitten, so sehr, dafl selbst der Name Guntram beiderorts vor-
kommt, beiderorts ist es auch ein Enkel Guntrams, der den Besitz an Muri
einleitet. Doch ist dabei wohl zu beachten, dafl die beiden Guntram nicht
die gleiche Person sein konnen. Guntram, der Vater Lanzelins, unter dem
die freien Bauern von Muri bedriickt werden, ist zeitlich drei Generationen,
d. h. etwa 100 Jahre frither anzusetzen als Guntram von Wohlen. Er steht
an der Spitze des habsburgischen Stammbaums, wihrend Guntram von
Wohlen mit seiner Tochter Euphemia und seinem Groflsohn Rudolf nir-
gends hineinpafit und mit der habsburgischen Geschlechtsfolge nichts zu tun
hat. Es ist daher unrichtig, wenn es im Hist. biogr. Lexikon der Schweiz
heiflt, «die Ritter von Wohlen (Aarg.) gehen, wie das Haus Habsburg, laut
Chronik von Muri, auf Guntram den Reichen zuriick».'® Wir haben schon
frither auf diese Unmoglichkeit hingewiesen. Hier mochten wir uns nur mit
der Frage befassen: Wie ist es zu erkliren, dafl die Situation von Muri nach
Wohlen verlagert erscheint? Denn aus allem geht hervor, dafl die Bedriik-
kung der freien Bauern von Wohlen der von Muri nachgebildet ist und
ebenso die daran gekniipfte Frage von der Erlaubtheit, ungerechtes Gut zu
empfangen oder zu erwerben.

Einen Fingerzeig zu einer Losung bietet uns die Stelle in der Einleitung,
wo es heifit: «Gleichwohl wollen wir, dafl kund werde und alle wissen, die
willens sind, hier den Tag des Herren zu erwarten, was uns einfiltigen Kna-
ben (simplices pueros) bis jetzt verborgen geblieben war.» Die Worte «ein-
fache oder einfiltige Knaben» konnen nicht vom Verfasser gelten, als den
wir Abt Kuno festgestellt haben. So konnte er sich nicht bezeichnen und hat
sich nicht so bezeichnet. Es handelt sich daher bei dieser Stelle um eine be-
niitzte Schrift, die sich selber als Arbeit «eines einfachen Knaben» ausgibt.
Knabe oder puer ist die Bezeichnung, welche das Totenbuch von Hermet-
schwil, abwechselnd mit scholaris, den Klosterschiilern gibt. Den anderen
Ausdruck «die willens sind, hier den Tag des Herren zu erwarten» kdnnte
man geradezu mit Ordenskandidaten gleichsetzen. Es scheint daher, daf}
eine geistliche Exhorte mit Verwertung der Griindungsgeschichte des Klo-
sters den wirklichen oder kommenden Novizen ihre Pflicht als Ordensleute
besonders einprigen wollte. Dariiber sollten dann die «simplices pueri» oder
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Klosterschiiler in einer Schuliibung oder Klausurarbeit Rechenschaft geben.
In diesem Aufsatz scheint ein Schiiler die fiir Muri giiltige Ueberlieferung
mit den Verhiltnissen in Wohlen, die immerhin dhnlich sein mochten, ver-
mengt zu haben. Diese Schuliibung, oder eine Abschrift davon, kann ins
Skriptorium und damit in die Bibliothek gelangt sein, wo sie vom Chroni-
sten gefunden und, ohne ihren Charakter zu erkennen, von ihm als Quelle
verwertet wurde. Das ist umso eher moglich, als der Verfasser, neben gele-
gentlichen miindlichen, vor allem die schriftlichen Quellen ausniitzt. Man
sicht das nimlich aus der Griindung von Muri, von der ihm auch zwei
schriftliche Quellen vorliegen, eine, die die Griindung drei Personen, Rad-
bot, Ita und Bischof Werner zuschreibt, und eine andere, die nur von
Bischof Werner allein spricht. Er folgt der erstern und nimmt von der
andern nur Vermerk und sucht ihre Abweichung psychologisch zu erkliren.
Eine solche Vorliebe fiir schriftliche Quellen macht es erklirlich, dafl er
auch dieser Einleitung zum Wohler Giitererwerb kein Mifitrauen entgegen-
brachte, obwohl sie solches verdient hitte, und sie tali quali in seine Chronik
aufnahm. Es handelt sich dabei nur um die Einleitung, denn fiir die Dar-
stellung der Giiter und ihrer Ertrignisse selber folgt er einer andern Quelle,
einem Rodel. Die Quelle fiir die Einleitung oder Vorgeschichte ‘dagegen
diirfte kaum etwas anderes gewesen sein als eine Schuliibung, die sich ins
Skriptorium und in die Bibliothek verirrt hatte. Zu diesem Schluff dringen
nicht nur «die einfachen Knaben», die sie geschrieben haben, nicht nur der
Inhalt, der Friiheres, schon Bekanntes anderswohin versetzt, sondern auch
das mangelhafte Latein und die grammatischen Fehler, die darin enthalten
sind. Zwei hat schon P. Martin Kiem festgestellt, eigentliche Schiilerfehler.
Drei weitere diirften noch zu finden sein in «ut qui» statt «ut quid» (S. 22,
Zeile 3) und «exstirparet» statt «exstirparent» (22, S. 68, 3. Zeile von
unten) und «quid» statt «quod» (c 22, S. 68, Zeile 6). Dazu finden sich in
dem kurzen Text mehrere ungewohnte, im iibrigen Text nicht gelesene Aus-
driicke wie propalare = bekanntmachen, vociferari = rufen, inhiare = dar-
nach gieren, die ebenfalls auf einen andern Verfasser hinweisen.

Wollte aber einer sagen, eine solche Erklirung wie die hier gebotene lebe
einzig von der Phantasie, so sei daran erinnert, daf solche Schuliibungen,
die sich in die Bibliotheken und Handschriften verirrt haben, auch ander-
wirts vorkommen und in den mittelalterlichen Scriptorien keine Seltenheit
sind. So bewahrt die Bibliothek von Einsiedeln in einer Handschrift einen
Brief des HI. Ignatius, Bischofs von Antiochien, an die seligste Jungfrau
Maria'® . Ein solcher Brief ist in Wirklichkeit nie geschrieben worden. Es
war eine Schulaufgabe, um die Schiiler zum Denken und Gestalten anzu-
regen. Ein Exemplar dieser Arbeit hat sich erhalten, weil es durch einen
Schreiber in eine Handschrift aufgenommen wurde und kann heute Unein-
geweihte vor Ritsel stellen. So dhnlich denken wir uns die schriftliche Vor-
lage entstanden, die dem Chronisten von Muri vorlag fiir die Einleitung fiir
den Giitererwerb des Klosters in Wohlen.
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Es war mir daran gelegen, den Bericht der Chronik iiber Wohlen voll-
stindig zu geben, auch wenn es sich dabei nicht um urkundliche, sondern
nur um chronikale Aufzeichnungen handelt. Die Mitteilungen iiber Wohlen
sind immerhin schriftlichen Aufzeichnungen entnommen, das gilt sowohl
vom i#ltesten Besitz in Wohlen, der im ersten Giiterverzeichnis von 1064 er-
wiahnt wird, als auch von dem Neuerwerb von 1106, fiir den ein Zinsrodel
als Quelle aufgefiihrt wird. Sachlich ist gegen diese beiden Daten nichts ein-
zuwenden, so dafl Wohlen eigentlich schon 1964 das neunte Zentenarium
seiner Erwihnung begehen konnte, freilich nicht einer urkundlichen Er-
wihnung, damit muff man bis 1178 warten, bis es zu einer 800-Jahrfeier
langt. Durch die Feststellung, daff Abt Kuno (1150—1167) der Verfasser
der Chronik ist, geht ihr Bericht auch auf Grund des Verfassers weiter zu-
riick als die urkundlichen Kenntnisse, die erst mit 1178 anfangen. Auch der
Umstand, daf der heutige Text der Chronik erst im Anfang des 14. Jahr-
hunderts geschrieben wurde, kann sie nicht um ihre Glaubwiirdigkeit brin-
gen, denn er bietet eine treue und zuverlissige Abschrift; das geht nicht zu-
letzt hervor aus der Heriibernahme verschiedener Sprach- und Schrifteigen-
tiimlichkeiten des Originals.

Woblen in den Urkunden von Muri

Nachdem die Chronik von Muri im Vorausgehenden so reichlich zu Wort
gekommen ist iiber die frithesten Verhiltnisse von Wohlen, wenden wir uns
den Urkunden zu, und zwar nur den Urkunden des 12. Jahrhunderts. Es
wire zwar als alteste eine Urkunde aus dem Kloster Schinis zu erwihnen
aus dem Jahre 1178, aber wir lassen sie hier noch beiseite, um sie spiter in
Verbindung mit der andern Schiniser Urkunde von 1185 zu besprechen,
und wenden uns den iltesten Urkunden von Muri zu, die etwas iiber Woh-

len aussagen.
Es sind drei Urkunden, die den Namen Wohlen fiihren, nimlich: der

Schirmbrief Papst Alexanders III. vom 18. Mirz 1179, der Schirmbrief
Papst Clemens’ III. vom 13. Midrz 1189 und eine Urkunde des Bischofs
Hermann II. von Konstanz, die nicht datiert ist, aber nach ihrem Inhalt zu
schlieflen zwischen 1182 und 1188 ausgestellt sein muff.!”

Im Jahre 1179 gab Alexander III. dem Abt Anselm von Muri und seinem
Kloster einen Schirmbrief, worin er ihre Kirchen und anderweitigen Giiter
und Besitzungen in seinen Schutz nimmt und jeden Angreifer und Wider-
sacher mit kirchlichen Strafen belegt. Unter diesen Besitzungen erscheint
auch «die Pfarrkirche von Muri mit drei Kapellen: Hermetschwil, Boswil
und Wohlen, so wie die genannten Kirchen und Kapellen fiir euern Unter-
halt und Bekleidung bestimmt sind #nd wie ibr sie gegenwirtig in enerm
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Besitz wifit.» Der Nachsatz liflt darauf schlieflen, daff die Besitzverhdlc-
nisse zur Zeit der Bulle irgendwie unsicher oder in Bewegung waren. Das
trifft jedenfalls zu mit der Kapelle von Hermetschwil, die in der Bulle
Hadrians IV. von 1159 nicht als Kapelle, sondern als Pfarrkirche genannt
war und als solche auch in der Chronik von Muri ausdriicklich vorgestellt
wird. Jetzt dagegen erscheint sie nur mehr als Kapelle. Es laflc sich fiir
diese Herabminderung kein anderer Grund finden als der Bau der Kirche
von Bremgarten und die Griindung der stadtischen Pfarrei, die an die Stelle
der Pfarrkirche von Hermetschwil oder Hermannswil trat, denn die erste
Kirche von Hermetschwil stand in der Au oder Unterstadt und mufite da-
her der neuen Stadtkirche St. Nikolaus weichen.'® Die neue Kirche stand
wohl auf Grund und Boden der alten und zahlte dem Kloster dafiir bis zur
Ablosung 1489—91 einen Bodenzins. An Stelle der ehemaligen Pfarrkirche
von Hermetschwil steht daher in der Bulle von 1179 nur mehr eine Kapelle.
Es war dies wohl eine Kapelle des Frauenklosters Hermetschwil, vermutlich
die St. Annakapelle, das spitere Beinhaus. Die Grabungen unter dieser
Kapelle haben ergeben, dafl der ilteste Kapellenboden zirka 1 Meter tiefer
lag als der heutige und auf dem gleichen Niveau wie der Boden der Pfarr-
kirche, und daf die urspriinglich fensterlose siidliche Seitenwand Anschluf}
hatte an ein anderes Gebiude, das Kloster.'® Diese Kapelle, die mehrfach
erneuert und verindert wurde, scheint in ihrer Anlage und nach einigen
Ergebnissen der Ausgrabung in die Anfinge des Frauenklosters zuriickzuge-
hen und bildet dadurch eine Erkldrung fiir die St. Annakapelle im Kloster
Fahr, das von Hermetschwil aus besiedelt wurde, und fiir die St. Anna-
kapelle in Wohlen, denn die in der Bulle Alexanders III. genannte Kapelle
in Wohlen ist die St. Annakapelle daselbst, die sich in verschiedenen Et-
neuerungen durch die Jahrhunderte bis heute erhalten hat und heute noch
den Kontakt mit der Papsturkunde von 1179 aufrecht erhilt.

Da die beiden andern Urkunden, der Schirmbrief Clemens III. vom 13.
Mirz 1189 und das Schreiben Bischof Hermanns 11. von Konstanz zwischen
1182—1188 nichts anderes bringen als die Bestitigung der Zuteilung «der
Pfarrkirche von Muri mit den drei Kapellen von Hermetschwil, Wohlen
und Boswil zum Unterhalt des Klosters», so ist ihre Beziehung zu Wohlen
die gleiche wie in der Bulle Alexanders II1., auf die sie auch Bezug nehmen.
Es liflt sich daher fiir die Friihgeschichte Wohlens daraus nichts weiteres
gewinnen. Doch mége noch gesagt sein, dafl die hier genannte Kapelle in
Wohlen ein 6ffentliches, dem Kloster Muri gehérendes Kirchlein war, ihnlich
wie die Martinskapelle in Boswil. Sie diente in erster Linie den vielen Eigen-
leuten und Angestellten des Klosters auf den beiden Eigenhdfen von Woh-
len. Einkiinfte hatte diese Kapelle wohl nicht, es sei denn, daf} der Zehnte,
den Muri vom Hofe Wald und von Fischbach gegen den Zehnten von
Wohlen nach Goslikon abgetauscht hatte, fiir sie verwendet wurde. Dies
war um so eher moglich, als die Oekonomie fiir Muri und Hermetschwil
damals die gleiche war. '
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Wer diese Kapelle gestiftet und dem Kloster Muri geschenkt hat, weif$
man nicht; man weif nur, daf sie im Jahre 1178 bestanden hat und dem Klo-
ster Muri gehorte, wie lange das vorher schon so war, ist unbekannt. Einige
vermuten, sie mochte schon im Kaufe der zwei unter Abt Rupert 1106 er-
worbenen Hofen daselbst inbegriffen sein. Von diesen Héfen war einer ein
Dinghof, auf welchem die Gerichte zweiter Instanz abgehalten und den
pflichtigen Leuten Gebote und Verbote verkiindet wurden. Da noch keine
Pfarrkirche am Ort war, mufl man annehmen, daff wenigstens diese Kapelle
den Bewohnern fiir ihre gottesdienstliche Bediirfnisse diente, zumal die
Kirchwege nach Goslikon, Niederwil und Villmergen fiir dltere und schwii-
chere Leute miihsam waren. In der Urkunde des Bischofs Heinrich I. von
Konstanz vom 29. Februar 1244 wird die Kapelle wieder erwihnt, obwohl
sie damals dem Zerfall nahe war. Der Bischof machte den Abt darauf auf-
merksam, dafl von seinem Konvent der laut Stiftungsbrief vorgeschriebene
Gottesdienst in der inkorporierten Kapelle gehalten werde. Am 7. November
1381 bestitigte Bischof Heinrich III. dem Kloster Muri abermals die
Kapelle in Wohlen. Inzwischen war die Kapelle baufillig geworden. Sie
wurde abgelost durch einen Neubau, der am 6. Februar 1515 eingeweiht
wurde durch den konstanzischen Weihbischof Balthasar zu Ehren der
schmerzhaften Mutter und der heiligen Anna, des heiligen Kreuzes, Fridolin
und Barbara. Aus dem Jahrzeitbuch vernehmen wir, daf} der Pfarrer und
die Kirchgenossen den St.-Annatag zu einem gebotenen Feiertag angenom-
men haben im Jahre 1576.%°

Woblen in den Urkunden des Klosters Schéinis

Reichlicheren Ertrag als die Urkunden von Muri liefern im 12. Jahrhun-
dert die Urkunden von Schinis fiir die Friihgeschichte von Wohlen.?!
Schinis, im Gasterland, war im ersten Viertel des 9. Jahrhunderts, vor 828,
von Graf Hunfried von Rhitien vermutlich als Benediktinerinnenkloster .
gegriindet worden. Um 1045 ist es als Kanonissenstift bezeugt. Die Kast-
vogtei war im 10. Jahrhundert bei den Nachkommen Hunfrieds. Als solche
erscheinen die Grafen von Lenzburg. Ulrich, der Reiche, von Lenzburg ist
1045 Kastvogt des Klosters. Nach dem Aussterben der Grafen von Lenz-
burg 1173 fiel die Kastvogtei an das Reich und wurde von Kaiser Fried-
rich L. selber iibernommen, wie aus der Urkunde von 1185 hervorgeht. Die
Grafen von Lenzburg begabten ihr Hauskloster Schinis mit vielen Giitern
aus ihren Besitzungen im Aargau, so in Mellingen, Stetten und Niederwil.
In Niederwil besafl das Kloster Schinis schon 1178 die Kirche mit dem
ganzen Zehnten und den Meierhof. Sein Besitz ging aber noch weiter und
griff auch auf Wohler Gebiet iiber. Wir erfahren das aus dem Schirmbrief,
den Papst Alexander I11. am 24. Oktober 1178 fiir das Kloster Schinis aus-
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gestellt hat, kaum ein halbes Jahr vor dem Schirmbrief fiir das Kloster
Muri. In diesem Schirmbrief von 1178 lesen wir unter den Besitzungen des
Klosters Schinis auch folgende: «In Luplinswald, das was zu den Hofen
von Wohlen gehért, mit dem Recht auf den Zehnten daselbst.» Luplinswald,
spiter auch Liippliswald und Lippliswald geschrieben, war urspriinglich ein
Hof, dessen Gebiet sich in einem breiten Streifen von Hermetschwil-Staffeln
bis gegen die Biinz an der Wohler Halde hinzog. Was heute als Waldgebiet
die Grenze bildet zwischen Bremgarten und Waltenschwil und Bremgarten
und Wohlen, das war in der Frithzeit zum grofiten Teil geschieden durch
den Hof Liipliswald, der im Anfang des 14. Jahrhunderts mindestens noch
in acht Hofstetten oder Einzelhdfe aufgeteilt war und zum grofleren Teil
Weide und Ackerland aufwies.”® In diesem Gebiet hatte nun auch das Klo-
ster Schinis Besitz und zwar in jenem Teil, der an Wohlen grenzte und
schon zu den Wohler Hofen gehorte. Diese angrenzenden Wohler Hofe ge-
horten aber offenbar zu den nach Niederwil eingepfarrten Heimwesen von
Wohlen, und daher wird betont, daf auch der Besitz des Klosters Schinis
in Liippliswald unter sein Zehntenrecht falle. Diese etwas ausfiihrliche Be-
handlung der kurzen Notiz im Papstbrief von 1178 war notwendig, weil sie
den Schliissel bildet zu dem groflen Zehntenstreit zwischen Wohlen und
Niederwil, der im Jahre 1185 entschieden wird, und auch deswegen, weil
sie die erste urkundliche Bestitigung des Namens Wohlen bringt, diesmal
nicht in Verbindung mit der Wohlerkapelle, sondern mit den Wohlerhofen.
Auf den Hof Liippliswald und seine Bedeutung fiir Wohlen werden wir
spater zuriickkommen im Anschluff an die Stiftung der Pfarrkirche von
Wohlen. Hier dagegen liegt uns daran, den Text der Urkunde von 1185
vollinhaltlich aus dem Latein in deutscher Uebersetzung wiederzugeben und
daraus die wichtigsten Folgerungen abzuleiten.

Der Text der Urkunde won 1185

Im Namen der heiligen unteilbaren Dreifaltigkeit.
Kund sei allen gegenwirtigen und zukiinftigen Menschen guten Willens, wie
zwischen Adelheid, der Aebtissin von Schinis, und Heinrich, dem Pfarrer
von Wohlen, iiber den Besitz gewisser Zehnten ein Streit entstanden war,
indem die Aebtissin behauptete, die Zehnten gehdren ihrer Kirche in (Nie-
der)wil, wiahrend der Pfarrer entgegenhielt, sie gehdren von rechtswegen der
Kirche von Wohlen. Als dieser Streitfall vor uns gebracht wurde, haben wir
von unserer Seite Ulrich, den Probst von Konstanz, zur Entscheidung des
Streites in die Provinz selber abgesandt, damit er daselbst mit unserer
Autoritit den Entscheid fille. Dabei war die Aebtissin anwesend und erbot
sich, ihren Rechtsanspruch mit gesetzlichem Zeugnis als allgemein bekannt
nachzuweisen. Die andere Partei dagegen mifitraute gleichsam ihren Rechts-
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Vertrag zwischen der Aebtissin von Schinis und dem Pfarrer von hlen
Abschrift von Aegyd. Tschudi aus Handschrift Nr. 609 in der Stiftsbiblio-
thek St. Gallen.
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anspriichen und schlug vor, man solle eine Verlingerung festsetzen zum
Zweck der Appellation. Nachdem der Propst mit vielen erfahrenen Min-
nern den Rechtsanspruch der Aebtissin zur Kenntnis genommen hatte, hat
er im gemeinsamen Einverstindnis beider Parteien, damit sie (die Aebtissin)
nicht durch die Kosten eines verlingerten Prozesses gegen ihre Rechtsan-
spriiche beldstigt werde, eine Unterhandlung eingeschoben in dem Sinn und
unter der Bedingung, daf} die Aebtissin besagte Zehnten unangefochten be-
sitzen solle und Heinrich von dem ungerechten Streit ablasse. Dazu soll die
Aebtissin, zwar nicht als Loskauf des Zehnten, sondern nur um ihn in Ruhe
zu besitzen, dem Priester 10 Pfund Ziircher Miinz auszahlen. (Nach unserem
Geldwert zirka 6000 Franken.)

Damit aber dieser Streithandel nicht wieder durch die Umtriebe schlech-
ter Menschen aufleben konne, haben wir die gegenwirtige Schrift mit un-
serem Siegel versehen lassen.

So geschehen im Jahre der Menschwerdung des Herrn MCLXXXV? in
der dritten Indiktion, als auf dem papstlichen Stuhle safl Luzius III, und
Kaiser Friedrich (Barbarossa) Schirmvogt des Klosters war.

Zeugen, die es gesehen und gehort haben, sind folgende:

Konrad von Tegerfelden, Domherr in Konstanz,

Rudolf, Leutpriester der Aeptissin von Ziirich,

Ulrich von Eilicgou (Elgg, Bez. Winterthur)

Anselm, Abt von Muri (ca. 1177—1195)

Wikram, Leutpriester von Muri,

Notker, Dekan von Windisch,

Heinrich, Leutpriester von Schinis,

Ulrich von Oberndorf, Kleriker an der Kirche daselbst,

Albert von Boswil (Burg ausgegraben bei der alten Kirche)
Burckard von Seengen (Seetal)

Konrad von Sarmenstorf (wahrscheinlich Bauernadel)

Konrad von Vvillare (Oberwil? Niederwil?)

Heinrich, Benefiziat von Villmergen,

Burchard, Ritter von Baden (aus dem Dienstmannengeschlecht)
Walther von Hiinenberg (bei Cham, urspriinglich aus dem Hegau)
Heinrich von Heidegg (Gemeinde Gelfingen LU)

Diepold, Kleriker von Rohrdorf,

Hartmann, Ritter von Oberndorf, und

sein Bruder Heinrich

Egloff von Biittikon. (Die von Biittikon lebten im 13. Jahrhundert auf
Schloff Wikon LU)

Hartmann von Kienberg (Solothurn)

Walther, Vogt der genannten Kirche in Wohlen,

Gerung von Birrwil (Bez. Kulm)

und andere mehr, in deren Gegenwart dies geschah.
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Was das Monatsdatum der Urkunde betrifft, so muf es vor dem 25. No-
vember fallen, da an diesem Tag Papst Luzius III. starb. Nach zwei Hand-
schriften, in denen die Indiktion korrigiert ist, fiel es auch vor dem 24.
September. Um den Inhalt dieser Urkunde ganz zu erfassen, bedarf sie in
mehrfacher Hinsicht einer Erklirung, die in den folgenden Kapiteln ge-
boten wird. Hier wollen wir nur bemerken, dafl der ganze Vorgang sich in
Wohlen abspielte, und dafl die dariiber verfafite Urkunde, wenn sie auch
im Klosterarchiv von Schinis aufbewahrt wurde, eigentlich die Urkunde
von Wohlen genannt werden kann. Denn der vom Bischof von Konstanz
bestellte Richter, Propst Ulrich von Tegerfelden, war in «die Provinz», das
heifit in diesem Fall in die Provinz oder das Rektorat Burgund, worin Woh-
len lag, abgeschickt worden, um seines Amtes zu walten. Auch die Aebtissin
von Schinis hatte sich dort eingefunden. In Wohlen vollzieht sich auch der
gewaltige Aufmarsch von Zeugen, der einen groflen Teil des aargauischen
Adels und Klerus zusammenbringt, 23 mit Namen aufgefiihrte und dazu
noch andere ungenannte Zeugen. Auf den ersten Blick' scheint uns ein sol-
cher Zeugenaufmarsch wegen eines Zehntenstreites befremdlich. Er wird
aber verstindlich, wenn man hinter dem ganzen Handel ein letztes Auf-
flackern der Rivalitit zwischen den Lenzburgern, beziehungsweise ihrer
Erben, den Kiburgern, und den Zihringern erblickt, deren Interessen in
diesem Raum der neugegriindeten Zihringerstadt Bremgarten aufeinander-
stiefen.Von den 23 mit Namen aufgefiithrten Zeugen bediirfen einige einer
nihern Erklirung. Schon dem Herausgeber der Urkunde ist aufgefallen,
dafl der Pfarrer Rudolf von Ziirich und Ulrich von Elgg vor dem rang-
hohern Abt Anselm von Muri stehen. Er erklirt es damit, dafl diese beiden
offenbar zu den Gewihrsminnern der bischoflichen Kurie gehdren und
daher vorausgenommen werden. Es bleiben dann noch 20 Zeugen fiir die
beiden Parteien, wobei die ersten Zehn wohl fiir die Sache der Aebtissin, die
tibrigen, mit der Ueberzahl der Adeligen, fiir den Pfarrer von Wohlen ein-
stehen. Aus diesem Grund ist Konrad von Wilare vielleicht nicht von Ober-
wil herstammend, wie der Herausgeber meint, sondern von Niederwil, aber
in jedem Fall ist er ein Vorfahr des Adelsgeschlechtes der von Wile in
Bremgarten. Zu berichtigen war auch der letzte Zeuge, Gerung von Beri-
uuillare, den der Herausgeber nach Beinwil heimfiihrt, statt nach Birrwil.
Hartmann von Kienberg, Solothurn, der wie ein Fremdling unter den
Adeligen erscheint, erklirt sich daraus, dafl die Kienberger in der Neben-
linie der von Kiingstein in Niederwil und Nesselnbach noch 1407 Giiter zu
Lehen hatten, wie aus den Urkunden von Gnadenthal erhellt. Da die Kien-
berger in einer Urkunde von 1237 die von Usenberg ihre Herren nennen,®
sind sie unter die zihringischen Dienstmannen einzureihen. Von den drei
Zeugen Ulrich, Hartmann und Heinrich von Oberndorf, die bis jetzt nach
allen Herausgebern aus der Pfarrei Regensdorf stammten, wird noch beson-
ders zu reden sein.
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Die Urkunde und die Anfiinge der Pfarrkirche von Woblen

Ueber die Pfarrkirche von Wohlen hat in einem kurzen geschichtlichen
Ueberblick Dr. E. Suter gehandelt** in «Unserer Heimat», 1938, Jg. 8, S.
28 ff. Er wehrt sich in der Einleitung gegen die irrige Auffassung, Wohlen
habe vor 1488 keine Pfarrkirche gehabt, eine solche sei erst in dem genann-
ten Jahr vom Kloster Muri gebaut worden. Demgegeniiber vertritt Dr.
Suter die Ansicht, Wohlen habe schon 1045 eine Kirche, einen Hof und was
dazu gehort, gehabt, und das alles sei im Besitz des Klosters Schinis ge-
wesen. Nach dem Aussterben der Grafen von Lenzburg, der Kastvogte von
Schinis, 1173 wire dann die Kollatur der Kirche von Wohlen an die Ritter
von Wohlen iibergegangen, wie und durch wen, entziehe sich unserer Kennt-
nis und werde wohl kaum je zu erfahren sein. Spiter hat E. Suter diese An-
sicht selber korrigiert und erkannt, dafl er, wie auch andere, die Urkunde
von 1045 in bezug auf Wohlen unrichtig gelesen hatte. Es handelt sich da-
selbst nicht um Wuolon, wie man las, sondern um Nuolon, d. h. Nuolen in
der March. In einem gewissen Sinn richtig war aber seine Aeuflerung, daf}
zwischen 1173 und 1185 eine Aenderung in der Kollatur eingetreten sei,
und zwar begriindete er diesen Wechsel mit unserer Urkunde von 1185, nur
haben wir es nicht mit einer Aenderung der Kollatur zu tun, sondern eher
mit der Griindung der Pfarrkirche und Pfarrei von Wohlen.

Auf dem richtigen Weg befand sich E. Suter auch, wenn er gegen die Auf-
fassung auftrat, die man auch im Geographischen Lexikon der Schweiz
(VI, 692) lesen kann, Wohlen habe vor 1488 noch keine Kirche, gemeint
ist, keine Pfarrkirche, gehabt, denn aus der Urkunde von 1185 mit dem
Streit um den Zehnten, den die’ Aebtissin Adelheid von Schinis als Kolla-
torin der Kirche von Niederwil fiir sich beansprucht, der Leutpriester oder
Pfarrer Heinrich aber fiir die Kirche von Wohlen, geht klar hervor, dafl
Wohlen schon damals eine Kirche hatte mit eigenem Zehntenanspruch, was
in der Regel nur Pfarrkirchen zukam. Dabei handelte es sich nicht etwa um
die im Jahre 1179 genannte St.-Annakapelle oder um eine Erweiterung der-
selben zur Pfarrkirche, weil diese Kapelle auch in spitern, pipstlichen und
bischéflichen Urkunden weiterhin als Kapelle und als Besitz des Klosters
Muri vorkommt, die Pfarrkirche dagegen nicht; denn diese kam erst im
Jahre 1484 von den Edeln von Griffensee, den Erben der Ritter von Woh-
len, an das Kloster Muri und verblieb dort bis zur Aufhebung 1841. Es
handelt sich daher bei der Kirche von 1185 um etwas anderes, wir kdonnen
ruhig sagen, es handelt sich um die neugegriindete Pfarrkirche von Wohlen.
Zu diesem Schlusse kommt man, wenn man die genannte Urkunde von 1185
genauer untersucht und in die richtigen Orts- und Zeitverhiltnisse stellt.

Zuerst fillt auf, dafl der Pfarrer von Wohlen nur den Zehnten bean-
sprucht, der nach Niederwil geht, nicht aber die andern Teile, die nach
Villmergen und Géslikon bezahlt wurden. Noch im Jahre 1519 und wieder-
um 1569 zehnteten 19 Hiuser oder Hofstitten an die Kirche von Nieder-
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wil?® (Unsere Heimat 1934, S. 29). Das muflte irgendwie mit dem Standort
der damaligen Kirche zusammenhangen, die nicht am gleichen Platze
stand wie die heutige, aber nicht weit davon. Die heutige steht an dem
Platz, der beim Neubau von 1488 gewihlt wurde. Dabei ist ausdriicklich
bemerkt, dafl ein neuer Platz gewihlt wurde. Fiir die friihere Kirche
hat Dr. Suter einen andern Platz gefunden, der durch die Namen Wendel-
Steinmatt und Wendelsteinbrunnen kenntlich gemacht wird und auf der
Terrasse iiber der Wendelsteinmatte lag. Wendelstein nannte man nimlich
im Mittelalter den Kirchturm wegen der Wendeltreppe, die in seinem Innern
angebracht war. Noch im Jahre 1693 sollen Ueberreste dieser alten Kirche
bestanden haben. Siidéstlich davon lag der Friedhof, denn da, wo heute die
Geschiftshiuser der Firma Walser & Cie. und deren westliche Gebidude
stehen, wurden friiher zahlreiche menschliche Gebeine gefunden.?®

In der Urkunde von 1185 handelt es sich um die erste Kirche auf diesem
Platz. Sie war neu, weil nur eine neu errichtete Kirche und Pfarrei Anlafl
zum Zehntenstreit gab. Die Verhandlungen vor dem bischéflichen Gericht
lassen deutlich erkennen, dafl der Anspruch des Pfarrers von Wohlen auf
den Niederwiler Zehnten eine neue, bisher unbekannte Forderung ist. Das
ist daraus erklirlich, weil die Pfarrkirche und der Pfarrsprengel von Woh-
len neu waren und weil die neuen Pfarrgenossen von Wohlen sich aus den
Bewohnern rekrutierten, die bisher nach Niederwil eingepfarrt und dorthin
den Zehnten gezahlt hatten.

Im Jahre 1178 war der Zehnten noch ruhig im Besitz der Aebtissin. Die
Griindung der Wohler Kirche muf8 also zwischen 1178 und 1185 erfolgt
sein. Dafl man fiir die neue, selbstindige Pfarrei den Zehnten von den
Wohler Héfen anforderte, die nach Niederwil eingepfarrt waren, war um
so begreiflicher, als auch die nach G&slikon eingepfarrten Wohler damals
ihren Zehnten auch nicht mehr nach Géslikon liefern mufiten, weil Muri
durch ein Abkommen der Kirche von Goslikon den Zehnten vom Hofe
Wald und von Fischbach, der friiher nach Hermetschwil ging, abgetreten
hatte. Dieser Gosliker Zehnten kam nun vermutlich der Annakapelle zu
gut, die schon 1179 bezeugt ist. Die neue Kirche und die Betreuung ihrer
Gliubigen durch einen eigenen Pfarrer legte daher die Forderung nahe;
den bisher nach Niederwil bezahlten Zehnten fiir die Kirche von Wohlen
zu verlangen. Auch wir wiirden nach heutiger Rechtsanschauung so urteilen.
Im Mittelalter war das aber nicht so. Der Bischof konnte dem Pfarrer einer
neu umschriebenen oder abgezweigten Pfarrei die Pastoration der Gliubigen
iibergeben, ohne dafl der Zehnten, den bisher andere bezogen, auf die neue
Pfarrkirche iiberging. Der Zehnten war nimlich ein dingliches Recht, das
die geistliche Gewalt durch die Verleihung einer neuen Seelsorgstelle nicht
ohne weiteres aufheben oder iibertragen konnte. Es muflte entweder abge-
kauft, abgetauscht oder sonstwie vertraglich geregelt werden. Die Aebtissin
von Schinis, die persénlich anwesend war, erbrachte den Beweis fiir ihren
Rechtsanspruch einfach durch Zeugen, die bestitigten, dafl der bestrittene
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Zehnten bisher durch die Aebtissin bezogen wurde, wie es allgemein be-
kannt sei. Von einer Aenderung dieser Praxis durch die Neugriindung einer
Kirche und Pfarrei Wohlen fillt kein Wort, weil eine solche Erwihnung
den Rechtsstandpunkt nicht geindert hitte. Nur der Nachweis, daff dieser
Niederwiler Zehnten von der Kirche von Wohlen gekauft oder durch
Tausch oder Schenkung erworben worden sei, hitte den Rechtsanspruch
der Aebtissin entkriftet. Die Begriindung, wir sind jetzt eine eigene Pfarrei,
unsere Steuer soll daher fortan unserer eigenen Kirche zugut kommen, war
wohl ein Billigkeitsgrund, konnte aber den Rechtsanspruch der Gegenpartei
nicht aufheben. Wie die Urkunde sagt, scheint die Partei des Wohler Pfar-
rers selber der Rechtlichkeit ihrer Forderung nicht mehr recht getraut zu
haben. Sie stellte daher einen Verschiebungsantrag. Das bischofliche Gericht
sah aber in einer Verschiebung nur neue Kosten und Umstindlichkeiten fiir
die Aebtissin, ohne Moglichkeit, ihren Anspruch zu entkriften. Es suchte
daher die beiden Parteien auf den Verhandlungsweg zu bringen und schlug
vor, der Pfarrer solle von seiner ungerechten Forderung abstehen, die Aeb-
tissin solle in ihrem Recht auf den Zehnten geschiitzt sein, doch méoge sie
dem Pfarrer aus freien Stiicken, um in Zukunft unbehelligt zu bleiben, zehn
Pfund Ziircher Wihrung zahlen. Macht nach heutigem Geldwert zirka 6000
Franken. Beide Parteien waren damit einverstanden, und so wurde das
Urteil besiegelt.

Dies geschah in Wohlen vor dem 24. September 1185. Vorsitzender des
bischéflichen Gerichtes war der Dompropst Ulrich von Konstanz aus dem
Geschlecht der Freiherren von Tegerfelden, im Beisein von 22 Zeugen, von
denen zwei dem bischéflichen Gericht und je zehn den beiden Parteien an-
gehorten. Unter den Zeugen der Aebtissin finden wir sechs geistliche Perso-
nen unter der Anfiilhrung des Abtes Anselm von Muri (1177—1197), unter
denen des Pfarrers von Wohlen neun Adelige, sofern sie die Liste nicht ver-
mischt, sondern getrennt auffiihrt. Niheres iiber diese Zeugen bringen die
folgenden Kapitel.

Die Wobler Urkunde und die Friibgeschichte von Bremgarten

Die Urkunde von 1185 ist auch von Dr. P. Hausherr in der Friihgeschichte
der Stadt Bremgarten verwertet worden.*® Die Erklirung, die er davon
gibt, verdient eine nihere Betrachtung. Er schopft aus der Urkunde einen
Beweis, dal zur Zeit ihrer Entstehung eine Stadt oder auch nur ein vicus
Bremgarten noch nicht bestand, sondern daf vielmehr das Jahr 1185 als
der giinstigste Anfangstermin fiir die Stadtwerdung zu betrachten sei. Es ist
interessant, wie dies aus der Urkunde begriindet wird. Wir lesen da: «Wir
mochten als Termin a quo das Jahr 1185 annehmen, dies deshalb, weil in
diesem Jahr zwei Geschifte bezeugt sind, die wichtige Aufschliisse iiber die
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Zustinde im aargauischen Reufital geben, dabei aber ohne jeden Hinweis
auf unser Bremgarten bleiben. Da ist es einmal die Urkunde iiber einen
Streit der Aebtissin von Schinis mit dem Leutpriester von Wohlen iiber
Zehnten ,in vilo’ (als welches gemeinhin Niederwil verstanden wird, wie-
wohl es sich wahrscheinlich um den Ortsteil Wili in Wohlen handelt, der
zu dieser Zeit ebenfalls nach Niederwil kirchgendssig war.) Die Personen
dieser Urkunde stammen, wenn vom Schiedsrichter sowie einem Kanoniker
von Konstanz und dem Leutpriester von St. Peter (es handelt sich um das
Fraumiinster) in Ziirich abgesehen wird, samt und sonders aus dem Aargau,
und hier mit wenigen Ausnahmen aus dem Reufital. Durchgehend handelt
es sich bei ihnen um Personen aus dem Habsburgerkreis; es werden nimlich
angefiihrt: der Abt und der Leutpriester von Muri; der Dekan zu Windisch;
die Leutpriester von Niederwil, Oberndorf, Boswil, Seengen und Sarmen-
storf; sodann die Ritter von Baden, Hiinenberg, Heidegg, Rohrdorf (hier
auch ,Clericus’), Oberndorf (zwei Briider), Biittikon und als einzelner
nebenauflen zum Schlufl ein Chienberger. Daf} es sich bei den insgesamt drei
Oberndorfern weder um Leute aus der Stadt Ziirich noch aus Regensdorf
handelt, wie bisher angenommen werden wollte, sondern um solche aus dem
Zufikoner Oberdorf, soll in anderem Zusammenhang erortert werden. Hitte
es einen habsburgischen (eschenbachischen oder schwarzenbergischen) Vicus
zu dieser Zeit gegeben, wire es wohl recht wahrscheinlich, daf} dieser auch
in der Zeugenliste dieses Streites seinen Niederschlag gefunden hitte. Ex
silentio mochten wir daraus schlieflen, dafl es die feudale Griindung noch
nicht gab.»

In dieser Argumentation ist einiges zu verbessern, sei es, dafl die Fehler
herstammen aus verderbter Textvorlage, sei es aus irriger Lesung oder un-
richtiger Heimfiihrung.

An verderbten Text mdchte man glauben, wenn von einem «in Vilo» ge-
sprochen wird. Im Original steht nirgends «in Vilo», sondern nur Willare
und zwar in der Verbindung Ecclesiae Willare. Also kann hier Willare nur
Niederwil bedeuten und nicht das «Wohler Wil». Der Zehntanspruch der
Niederwiler Kirche wird ja dem Anspruch der Wohler Kirche gegeniiber-
gestellt. Wo der Zehnt genommen wurde, von welchen Gehéften, ist aus der
Urkunde selbst nicht zu entnehmen, doch spricht alles dafiir, daff diese
Gehofte gegen die Grenzen von Bremgarten hin liegen in Lippliswald und
der Zehntenstreit in Verbindung steht mit der Bildung der Ehefiden der
jungen Stadt und ihrer Abgrenzung gegen die ebenfalls junge Pfarrei Woh-
len, deren Gebiet vorher, laut Chronik von Muri, in seiner ganzen Aus-
dehnung nach Villmergen, Niederwil und Goslikon zehntenpflichtig war.
Der Vogt der neuen Kirche und Pfarrei Wohlen ist der Edle Walther von
Wohlen, in dem wir nicht bloff den ersten Kollator, sondern auch den
Stifter sehen miissen. Die Ritter von Wohlen gehtren aber zugleich dem
iltesten Stadtadel von Bremgarten an. Liegt wohl darin der Grund, dafl in
Wohlen keine eigentliche Burg fiir sie bekannt ist? Mit Walther von Woh-
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len hitte diese Urkunde unter den vielen Zeugen wenigstens einen Ver-
treter von Bremgarten, die Hausherr vollig vermifit.

Es bleibt aber nicht bei diesem einen Zeugen allein. Es gesellen sich zu
ihm die Edeln von Seengen, Hiinenberg, Heidegg, Niederwil und Birrwil,
alles Edelleute, die nach E. Biirgisser zum Stadtadel von Bremgarten geho-
ren, von denen man aber nicht sagen kann, dafl sie «mit wenigen Ausnah-
men aus dem Reufital stammen und aus dem Habsburger Kreis». Vielmehr
stammen die meisten aus dem Seetal und sind wohl urspriinglich Vasallen
der Freiherrn von Eschenbach und mit diesen der Herzoge von Zihringen.
Wir halten nimlich die von Hektor Ammann vertretene Vasallenschaft der
Eschenbacher und Riissegger nicht fiir «vermeintlich» und unrichtig, son-
dern fiir bewiesen und haltbar. Es scheint, daf eine irrtiimliche Lesung diese
Zeugen bei Hausherr etwas um ihre Beweiskraft gebracht oder doch davon
abgelenkt hat. Er macht nimlich einige dieser adeligen Zeugen zu Leut-
priestern, was sie nicht sind. So spricht er von den Leutpriestern «von Nie-
derwil, Oberndorf, Boswil, Seengen und Sarmenstorf.» Keiner von diesen
trigt in der Urkunde den Titel plebanus oder Leutpriester. Auch Ulrich von
Oberndorf wird blof Kleriker genannt. Vor allem ist nicht einzusehen, wa-
rum Burchard von Seengen und Konrad von Willare, zwei so bekannte
Adelsgeschlechter in Bremgarten, nicht Ritter sein sollen, so gut wie die von
Hiinenberg und Heidegg, die in der Urkunde den Ritternamen auch nicht
tragen. Oder erwartete man Ritter von Bremgarten? Solche gab es zwar
damals, aber sie lebten in Bremgarten an der Aare und hatten ihre Her-
kunft von Bremgarten im badischen Amt Staufen.?”

Aus der Zeugenliste der Urkunde von 1185 lific sich daher kein Argu-
ment ex silentio bilden, das gegen das Bestehen der Stadt Bremgarten um
diese Zeit, wenn auch nur im Stadium des Vicus, ins Feld gefiihrt werden
kann; im Gegenteil, die zahlreichen Vertreter des Bremgarter Stadtadels
lassen den Schluff zu, dafl die junge Stadt bereits zum Sammelpunkt des
umliegenden Adels geworden war, und dafl sich dieser verpflichtet fiihlte,
ihrem Mitmann Walther, Kirchenvogt von Wohlen, Zeugenhilfe zu leisten.

Eine besondere Erwihnung verdient noch die Heimfiihrung des Ritters
Hartmann von Oberndorf und seines Bruders Heinrich nach Oberdorf in Zu-
fikon, wobei auch noch der Kleriker Ulrich von Oberndorf gleich als Pfarrer
von Zufikon installiert wird. Ueber diese Losung konnte niemand mehr iiber-
rascht sein als ich. Es ist ja bekannt, daff die Urkunde von 1185 mit ihrem
Zeugen, dem Ritter Hartmann von Oberndorf, fiir mich der Ausgangspunkt
fiir die ganze neue Hartmannforschung geworden ist, und daf} ich diesen
Ritter Hartmann auf die Burg Oberndorf bei Gwinden, in der alten Vogtei
Oberndorf gelegen, heimgefiihrt habe. Auch fiir den Kleriker Ulrich von
Oberndorf fand sich ein Kirchlein daselbst, im Basi, das erst um 1370 als
Filiale von Dietikon erscheint, urspriinglich aber wohl nach Oberwil ge-
horte und damit zum Archidiakonat Aargau. Man wird es verstehen, dafl
es mir daran gelegen ist, daf} man diesen Hartmann von Oberndorf richtig
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beheimatet. Aber auch fiir Wohlen ist diese Frage von hervorragender Be-
deutung, da es sich bei diesem Hartmann um einen der grofiten Dichter des
Mittelalters handelt, der der Wohler Urkunde, die als erste seinen Namen
trigt, erst die grofle Wichtigkeit verleiht. Es liegt daher durchaus im
Rahmen unserer Friihgeschichte, wenn wir hier kurz die Beweise zusammen-
fassen, die fiir den Ritter Hartmann von Oberndorf als Dichter Hartmann
von Aue ins Feld gefiihrt werden. Wird fortgesetzt

k:
2.
:

4,
5;
.So in Wohlenschwil-Biiblikon und im Auflerholz bei Muri 1929, im

10.
11.
12,
13,
14,
15.
16.
17,

18.
19.

30

Anmerkungen und Quellennachweis

E. Suter, Unsere Heimat, 2. Jg. 1928, S. 74
P. Hausherr, Von der Friihgeschichte Bremgartens, S. 34 und 41

Die Ausgrabungen in Wohlen sind hauptsichlich in Jg. 1 und 2, Unsere
Heimat, 1927 und 1928, behandelt

E. Suter im Hist. biogr. Lexikon der Schweiz, 7, 580
Unsere Heimat, Jg. 8, 1934, S. 12 f

Heuel-Boswil 1930 und im Brandwald bei Sins 1931

. Unsere Heimat 1947, S. 75
. Die Chronik von Muri oder acta Murensia, herausgegeben von P. Mar-

tin Kiem OSB, in Quellen zur Schweizer-Geschichte, Bd. 3, Basel, 1888

. P. Martin Kiem, Geschichte der Benediktinerabtei Muri-Gries, Stans

1888, S. 80

Chronik von Muri a. a. O., S. 57

Chronik von Muri a. a. O., S. 58 und S. 66

Chronik von Muri a. 2. 0., S. 77

Der Bericht iiber Wohlen umfafit in der Chronik S. 68—72

P. Martin Kiem in der Chronik von Muri, S. 69 Anmerkung

HBLS 7, 580

P. Gabriel Meier, Catalogus codicum. Einsidlae 1899, Msc 267, fol. 144

Die drei Urkunden sind verdffentlicht von P. Martin Kiem im Anhang
zur Chronik von Muri in Quellen zur Schweizergeschichte, Bd. 3, S. 116
und 129

P. Alban Stockli, Ein Dorf jubiliert, Wohlen 1961, S. 11f

Reinhold Bosch: Die archiologischen Untersuchungsergebnisse bei der
St. Annakapelle in Bremgarten (1957/58). In Bremgarter Neujahrsblit-
ter 1959, S. 45ff. Ebenda E. Biirgisser zur Geschichte der Beinhaus- und
spiteren St. Annakapelle, S. 53ff



20. Wohler Leo, St. Annakapelle Wohlen, in Unsere Heimat, Jg. 15, S. 15

21. Die Urkunde von 1185 ist verschiedentlich gedruckt worden, aber mei-
stens unvollstindig. Wir verwerten im folgenden die neueste Ausgabe
von F. Perret, Staatsarchivar von St. Gallen, in seinem Urkundenbuch
der siidlichen Teile des Kantons St. Gallen. Der Schirmbrief Papst Ale-
xanders III. mit dem Giiterverzeichnis von Schinis vom Jahre 1178
trigt Nr. 192 und der Entscheid iiber den Zehntenstreit 1185 Nr. 198

22. E. Suter, Abgegangene Hofe bei Wohlen in Unsere Heimat, Jg. 9, 28
23. Quellenwerk zur Schweizergeschichte, Nr. 383

24, E. Suter, Die Pfarrkirche von Wohlen in Unsere Heimat, Jg. 8, 28

25. Unsere Heimat 1934, S. 29

26. Paul Hausherr, Friithgeschichte von Bremgarten, S. 67f

27. P. Alban Stockli, Ein Dorf jubiliert, Wohlen 1961, S. 11f

31



	Die Anfänge von Wohlen : ein Beitrag zu seiner Frühgeschichte

